
7. Beiblatt Beiblatt zur Parlarnentskorrospondenz 21. Juli 1959 

15/J 1..nfrage 

derL.bgJordneten Dipl.,...Ing" Dr. Oskar ry e i h s, Dr. B e c h':i XL i e, 

Hab e r 1 und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen, 

b"ltreffend. die 1..nwendung des § 33 EStG. im Zusammenhang mit der 

steuerlichen Förderung des ryertpapiorsparens. 

-.- .-.~-

In einem Erlass vom 23.9.1958, Z1. 41.410-9/58 hat das Bundesministerium 

für Finanzen angeordnet, dass die Zuerkennung einer aussergewöhnlichen Be­

lastung gemäss § 33 EStG.dann zu verwehren ist, "wenn dem steuerpflichtigen 

zur Bestreitung d.es Aufwandes leicht verwertbare Vermögenswerte zur Ver­

fügung stehen, deren Heranziehling zur Bestreitung d,es Aufwandes ihm wirt­

schaftlich zugemutet werden kann." 

Dieser Erlass verweist auf einige VGH-Erkertntnisse, die sich' jedoch, 

was im Erlass nicht zum Ausdruck kommt, auf einmalige Aufwandposten, z.B. 

Abfertigung der geschiedenen Ehegattin, Grabsteinkosten etc. beziehen. 

Verschiedene Finanzämter haben nun auf Grund dieses Erlasses auch die 

Anerkennung von Krankenkosten e tc. abgelehnt, wenn z.B. Sparguthabec1 oder 

lNertpapiere von einigen zehntausend Schilling vorhanden waren. 

Diese Praxis ist, abgesehen von der Frage 9 ob die Heranziehung eines 

geringen Spargroschens für laufende, immer wieder anfallende Kosten (z.B. bei 

,:Dauerleiden) zumutbar ist, in ihrer allgemeinen Form geeignet , dle vo..:lks-

. wirtschaftlich gebotene und in verschiedenen Gesetzen verankerte FÖ:i.~elerung 

-des Sparensbzw. Wertpapiersparens in Frage zu's.tellen. 

Auf Grund dieser Handhabung der Finanzbehörden muss damit gerechnet 

werden, dass ein grosser Te.il der Steuerpflichtigen auf die .i\nschaffung 

öffentlicher Anleihen verzichtet, bzw. schon angeschaffte Wertpapiere wieder 

veräussert •. 

Durch dieses neuartige Vorgehen der Finanzbehörden würde also nicht nur 

das Vertrauen der Bevölkerung in gesetzliche Steuerbeg~istigungen, elie dann 

auf der anderen Seite wieder zu gros.sen Nachteilen führen, gefährdet,. sonder~ 

auch der volkswirtschaftlich wichtige.· Zweck der Finanzierung der öffentlichen 

Bauvorhaben wesentlich beeinträchtigt. Weitere Folgen träfen selbstverständ-

lich .den Arbeitsmarkt und alle zukünftig beabsichtigten Anleihe-Em...,issionen. 
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Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes­

minister für Finanzen die nachstehende 

A n fra g e g 

Ist der Herr Bundesminister bereit, den angeführten Erlass so zu er­

gänzen, dass r·ilis sverständnisse einze Iner Ämter ausgeschlossen sind und eine 

allgetlleine Regel für den Begriff "Zumu tbarkei trI aufgestellt wird 9 un0. dabei 

etwa folgendesauszuführen~ Für die Anwendung des § 33 EStG. ist in folgenden 

Fällen die primäre Heranziehung von Vermögen zur Bestreitung des ausserge­

wöhnlichon Aufwandes nicht zumutbar~ 

1. Wenn der Aufwand nicht einmalig ist (z.B. bei Kranken...1coston, Haus­

gehilfin wegen Krankheit etc.), weil in diesen Fällen jeder wirtschaftende 

Mensch selbstverständlich zuerst das Einkommen heranziehen wirc1 9 um S ich eine 

Vermög:cnsreserve für alle Fälle zu erhalten. 

2. Wenn das vorhandene Vermögen die Freibeträge des Vermögensteuer­

gesetzes nicht übersteigt, weil dieses geringe Vermögen nach den Geboton der 

sozialen Sicherheit und Vorsicht für Notfälle zurückgehalten werden muss. 

"5. Wenn das Vermögen nicht leicht verwertbar ist, bzw. die VeTIifertung 

die zukünftige Einkommensbasis beeinträchtigen würde. 

Mit dieser Klarsteilung würde nicht nur eine einheitliche Auslegung 

des sonst sehr dehnbaren Begriffes "Zumutbarkeit" geschaffen, sondern auch 

die jotzige Unsicherheit und damit unangenehmste Folgen für die zukünftigen 

Anleiho-E~issionen der öffentlichen Hand ausgeschlossen, nachdem es vo ... lks­

wirtschaftlich.nicht vertretbar ist, bis zur Klärung dieser Fragen Jahre bis 

ZU einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes zuzuwarten. 

-.- e·- .-0-
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